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RS OGH 1980/12/17 3Ob55/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1980

Norm

EO §341 F

GewO 1973 §2 Z12

Rechtssatz

Kindergärten sind zwar keine gewerblichen Unternehmungen, sie sind aber eine "ähnliche wirtschaftliche

Unternehmung" im Sinne des § 341 EO, die unter der Voraussetzung ihrer Verwertbarkeit der Pfändung unterliegt. Das

Recht zum Betriebe eines Kindergarten ist der Ausübung nach übertragbar und daher auch pfändbar.
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